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bellamar 
 Datum: 27.11.2017 
 Drucksache Nr. 2001/2017 
 
Beschlussvorlage 
 
Sitzung Schwimmbadausschuss am 04.12.2017  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Werksausschuss am 04.12.2017  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 14.12.2017  - nicht öffentlich - 
 

 
 

 
Eigenbetrieb bellamar 
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
Behandlung des Jahresgewinns 2016 
Entlastung der Werkleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Der Jahresabschluss 2016 wird wie folgt festgestellt: 
 
1. Bilanzsumme 17.859.022,04 € 
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf  

- das Anlagevermögen 16.874.207,05 € 
- das Umlaufvermögen 983.964,99 € 

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital 6.163.085,92 € 
- die Rückstellungen 147.005,57 € 
- die Verbindlichkeiten 11.548.930,55 € 

 
2. Jahresfehlbetrag -55.432,93 € 
 
B. Behandlung des Jahresfehlbetrages 2016: 

Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde 55.432,93 € 
  
 
C. Entlastung der Werkleitung 
 Gemäß § 5 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Werkleitung 
 für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
 
 
 

Erläuterungen: 
 
Der Jahresabschluss 2016 wurde von PWC (Wibera) und vom Rechnungsprüfungsamt  
der Stadt Schwetzingen geprüft. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt dem Gemeinderat, den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2016 festzustellen. 
 



 
II 

 
Nach den Beratungen im Werksausschuss am 04.12.2017 hat durch den Gemeinderat 
zu erfolgen: 
 

A. die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
B. der Beschluss über die Behandlung des Jahresgewinns 2016 
C. der Beschluss über die Entlastung der Werkleitung 

 
Der Beschlussvorschlag für den Gemeinderat enthält alle diese Punkte. 
 
 
 
 

Anlagen: 
 
Prüfbericht PWC 
Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister:                       Bürgermeister                                  Werkleiter: 
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